
Wichtige Informationen zur Wahl: 

 

- Die Online-Wahlscheinbeantragung ist ausschließlich bis Donnerstag, 

05.03.2026 12:00 Uhr möglich. Eine Beantragung von Wahlscheinen ist nach 

dieser Frist nur noch im Bürgerbüro Zimmer 1, Rathaus Haiterbach,  

Marktplatz 1 möglich. 

 

- Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

Wahlberechtigten bis zum Freitag, 06.03.2026, 15:00 Uhr im Bürgerbüro 

Zimmer 1 Rathaus Haiterbach, Marktplatz 1 beantragt werden. 

 

- Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums 

nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 

Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr im Bürgerbüro Zimmer 1 Rathaus 

Haiterbach, Marktplatz 1 gestellt werden.                      

Wenn ein beantragter Wahlschein nicht zugegangen ist, kann bis zum Tage vor 

der Wahl (07.03.2026), 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 

werden. 

 

- Die roten Wahlbriefumschläge dürfen ab Donnerstag, 05.03.2026 nur noch 

am Briefkasten des Rathauses Haiterbach, Marktplatz 1, eingeworfen werden. 

Kein Einwurf mehr an den Außenstellen des Rathauses in den Ortsteilen oder in 

die gelben Postbriefkästen.  

 

- Die roten Wahlbriefumschläge müssen spätestens bis 08.03.2026 18:00 Uhr im 

Briefkasten des Rathauses Haiterbach, Marktplatz 1, eingelegt sein. 

 

- Bitte beachten Sie, dass das Bürgerhaus Unterschwandorf aufgrund der 

Baumaßnahme bei der Landtagswahl nicht als Wahllokal zur Verfügung steht. 

Die Stimmabgabe für den Wahlbezirk Unterschwandorf erfolgt daher im 

Sitzungssaal des Bürgerhauses Oberschwandorf, Hauptstraße 49. 


